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FORTBESTEHUNGSPROGNOSE

Integrierter Finanzplan 
 unabdingbar

Bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten eines 
Unternehmens hängt nach den neuen Bestimmungen 
der Insolvenzordnung viel von einer begründeten 
positiven Prognose ab: Überschuldung liegt danach 
auch bei fehlendem Vermögen zur Deckung der 
Verbindlichkeiten nicht vor, wenn die Fortführung des 
Unternehmens nach den Umständen »überwiegend 
wahrscheinlich« ist.

Was für Jahrzehnte in der Sozialwirt-
schaft undenkbar war, ist heute bittere 
Realität: Wirtschaftliche Krisen sozial-
wirtschaftlicher Unternehmen sind an 
der Tagesordnung; kleine Träger sind da-
von genauso betroffen wie große Orga-
nisationen.

Wenn die Existenz auf dem Prüfstand 
steht, heißt es schnell und kompetent zu 
entscheiden und zu handeln. Vorausset-
zung dafür ist die Fähigkeit, die Situation 
richtig beurteilen und die möglichen 
Handlungsoptionen mit deren Konse-
quenzen genau zu kennen.

Welche Maßnahmen zu ergreifen sind, 
hängt dabei entscheidend von der Ein-
schätzung ab, inwieweit das Unterneh-
men auf Dauer wirtschaftlich fortbeste-
hen kann. Diese Fragestellung ist sowohl 
für die Unternehmensleitung als auch die 
Stakeholder (beispielsweise Banken, Mit-
arbeiter, Lieferanten) von hoher Rele-
vanz. In der Unternehmenskrise und Sa-
nierungspraxis spielt diese Fragestellung 
seit jeher eine zentrale Rolle.

Durch das vom deutschen Gesetzge-
ber im Zuge der Finanzmarktkrise am 
17. Oktober 2008 verabschiedete Finanz-
marktstabilisierungsgesetz wurden die 
Voraussetzungen für den Insolvenztatbe-
stand Überschuldung nach § 19 (2) InsO 
befristet neu geregelt (gegenwärtig be-
fristet bis 31.12.2013). Seitdem stellt die 
Fortbestehensprognose für Kapitalgesell-

schaften sowie Unternehmen ohne 
Rechtspersönlichkeit, bei denen kein per-
sönlich haftender Gesellschafter eine na-
türliche Person ist (GmbH & Co. KG), 
die zentrale Prüfung im Rahmen von Sa-
nierungsprozessen dar.

Die im Januar 1999 in Kraft getretene 
Insolvenzordnung (InsO) benennt für Ka-
pitalgesellschaften in den §§ 17 bis 19 
drei Insolvenzantragsgründe. Nach § 17 
InsO liegt Zahlungsunfähigkeit vor, wenn 
ein Unternehmen nicht innerhalb von 
drei Wochen mindestens 90 Prozent sei-
ner fälligen Verbindlichkeiten bezahlen 
kann. Nach § 18 InsO kann ein Ge-
schäftsführer oder Vorstand die Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen der von ihm vertretenen Ge-
sellschaft wegen drohender Zahlungsun-
fähigkeit beantragen. Nach § 19 InsO 
liegt für juristische Personen eine Insol-
venzantragspfl icht vor, wenn die Gesell-
schaft überschuldet ist.

Vor der befristeten Neufassung des § 
19 InsO entschied das Ergebnis der Fort-
bestehensprognose lediglich darüber, wel-
cher Bewertungsansatz (Fortführung, Li-
quidation) im Rahmen der 
Überschuldungsprüfung zu wählen ist. 
Im Mittelpunkt standen die bilanzielle 
Kapitalsituation und damit der rechne-
risch-materielle Überschuldungsbegriff. 
In der Sanierungspraxis bedeutete dies 
für Verhandlungen mit Gläubigern, ins-
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besondere mit Kreditinstituten, dass et-
waige Insolvenzantragspfl ichten wegen 
rechnerischer Überschuldung durch Ka-
pital stützende Maßnahmen wie beispiels-
weise qualifi zierte Rangrücktritte besei-
tigt werden mussten.

Mit Art. 5 FMStG wurde die vor der 
Einführung der Insolvenzordnung (1999) 
geltende zweistufi ge Überschuldungsprü-
fung wieder eingeführt mit der Konse-
quenz, dass die Prüfung auf positives 
Fortbestehen den ersten und wichtigsten 
Schritt zur Vermeidung von Insolvenz-
antragspfl ichten und zur Vermeidung zi-
vil- und strafrechtlicher Haftungsfolgen 
für die Geschäftsführer oder den Vor-
stand darstellt. Eine positive Fortbeste-
hensprognose entlastet in diesem Sinne 
aber nur, sofern sie selbst belastbar ist. 
Für die »richtige« Erstellung einer Fort-
bestehensprognose gibt der Gesetzgeber 
indes keine Kriterien zur Hand.

Kriterien einer 
 Fortbestehensprognose
Die Erstellung einer Fortbestehensprog-
nose basiert auf einer Prognose der zu-
künftigen Zahlungsfähigkeit, üblicher-
weise für das laufende und das folgende 
Geschäftsjahr, mindestens aber für 18 
Monate. Die Zahlungsfähigkeitsprogno-
se ist zwingend auf Basis eines integrier-
ten Finanzplans durchzuführen und in 
die Gesamtplanung des Unternehmens 
einzubinden ist. Eine isolierte Liquidi-
tätsplanung genügt ausdrücklich nicht. 
Eine positive Fortbestehensprognose be-
steht, wenn die Zahlungsfähigkeit des 
Unternehmens im Prognosezeitraum mit 
überwiegender Wahrscheinlichkeit auf-
rechterhalten und nachvollziehbar be-
gründet werden kann.

Neben der Liquiditätsperspektive und 
dem Prognosezeitraum kommt es somit 
auf die »überwiegende Wahrscheinlich-
keit« an. Diese liegt beispielsweise defi -
nitiv nicht vor, wenn ein Unternehmen 
nach § 17 InsO bereits heute zahlungs-
unfähig ist. Der Terminus »überwiegen-
de Wahrscheinlichkeit« ist allerdings kein 
Maß, welches durch statistische Wahr-
scheinlichkeitsrechnung oder risikoma-
thematische Szenarientechnik bestimmt 
werden kann. Es ist als juristisches Be-
weismaß aufzufassen. Die Konstatierung 
einer positiven Fortbestehensprognose 
zur Abwehr etwaiger Insolvenzantrags-
pfl ichten basiert somit nicht auf unter-
schiedlichen Planungs- und Prognoses-

zenarien, die in ihrer Mehrzahl für den 
Fortbestand des Unternehmens im Pro-
gnosezeitraum sprechen. Vielmehr geht 
es darum, die im Rahmen einer integrier-
ten Geschäftsplanung ausgewiesene Fi-
nanz- und Liquiditätsplanung sowie die 
zur Realisierung erforderlichen Maßnah-
men transparent darzustellen, als realis-
tisch durchführbar zu begründen und 
zeitlich einzuordnen.

In der Restrukturierungs- und Sanie-
rungspraxis hat sich infolge dessen die 
Verhandlungsperspektive mit den rele-
vanten Stakeholdern (Gesellschafter, Ar-
beitnehmervertretung, Kreditinstitute) 
verschoben. Im Mittelpunkt stehen Er-
trag und Liquidität steigernde Maßnah-
men und weniger die bilanzielle Entlas-
tung der Passivseite durch 
Rangrücktritte der Kreditgeber. Kredit-
institute werden ihren Sanierungsbeitrag 
in Form von Neukreditvergabe, Kredit-
prolongation, Kapitaldienststundung 
oder Sanierungszinsvereinbarung erst 
dann zu leisten bereit sein, wenn im und 
vom Unternehmen selbst kurzfristig deut-
liche Maßnahmen umgesetzt werden.

Beispielsweise lässt sich in der statio-
nären Altenhilfe die Auslastung einer Ein-
richtung zur Ergebnisverbesserung in der 
Regel nur mit langfristig wirkenden und 
strategischen Mitteln steigern. Deshalb 
müssen gleichzeitig kurzfristig wirksamen 
Maßnahmen konsequent umgesetzt wer-
den. Dazu zählt die Einstufung der Be-
wohner entsprechend ihrem tatsächlichen 
Pfl egeaufwand. Oftmals sind dazu par-
allel entsprechende Schulungsmaßnah-

men für die Pfl egekräfte durchzuführen. 
Auch eine Anpassung des Personals an 
die tatsächliche Belegung muss ohne Ver-
zögerung sichergestellt werden. Die Ver-
ringerung der Ausfallzeiten und der Mit-
arbeiter-Fluktuation ist oftmals ein 
weiteres entscheidendes Thema.

Eine positive Fortbestehensprognose 
ist ein elementarer Bestandteil der »An-
forderungen an die Erstellung von Sanie-
rungskonzepten« (IDW S6) des Instituts 
der Wirtschaftsprüfer e. V. Insbesondere 
Kreditinstitute, aber auch Arbeitnehmer-
vertretungen und öffentliche Fördermit-
telgeber treffen ihre Entscheidungen heut-
zutage u. a. auf Basis von positiven 
Fortbestehensprognosen.

Belastbare Fortbestehensprognosen 
sind deshalb nicht nur in der Ertrags- und 
Liquiditätskrise ein unverzichtbares Ins-
trument des Managements. ■

Pfl ichten der Geschäftsleitung

Durch das größere Gewicht der Fortbestehensprognose sollten Geschäftsleiter zu-
künftig ein besonderes Augenmerk auf die Unternehmensplanung sowie deren 
sorgfältige Dokumentation richten. Bereits die Rechtsprechung vor Inkrafttreten 
der InsO als auch die jüngere Rechtsprechung haben hervorgehoben:

 ■ Liegt eine rechnerische Überschuldung vor, die der Gläubiger im Rahmen eines 
Rechtsstreits darzulegen und zu beweisen hat, obliegt der organschaftlichen 
Geschäftsführung die Darlegungs- sowie Beweislast für die positive Fortbeste-
hensprognose.

 ■ Der Geschäftsleitung kommt eine gewisse Überlegungsfrist beziehungsweise 
ein gewisser Beurteilungsspielraum für die Fortbestehensprognose zu.

 ■ Für die Fortbestehensprognose kommt es nicht auf nachträgliche Erkenntnisse 
an, sondern allein auf die Ex-ante-Sicht eines ordentlichen Geschäftsleiters.

 ■ Die organschaftliche Geschäftsführung trifft die Pfl icht, die Lage der Gesellschaft 
dauernd zu beobachten und sich bei Anzeichen einer Krise durch Aufstellung ei-
nes Vermögensstatus einen Überblick über den Vermögensstand zu verschaffen.
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